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Betreff: 
Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen zum 01.01.2009 
hier: Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 92 ff. GO NRW 
 
 
 
Beratungsfolge: 
15.12.2011 Rat der Stadt Olfen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Olfen beschließt gemäß § 92, Abs. 1 in Verbindung mit § 96, Abs. 1 GO NRW die 
Entlastung des Bürgermeisters bezüglich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen zum 
01.01.2009. 
 
Begründung: 
Der Rat der Stadt Olfen hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 die durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss am 12.07.2011 geprüfte Eröffnungsbilanz einstimmig beschlossen. 
Gemäß § 92 ff. GO NRW ist die Entlastung des Bürgermeisters versehentlich nicht in der 
Ratssitzung am 14.07.2011 beschlossen worden. 
 
Die Ratsmitglieder haben ergänzend zum Feststellungsbeschluss durch den Rat der Stadt über die 
Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden. Der Beschluss ist – vergleichbar dem Beschluss im 
Rahmen des Jahresabschlusses – als abschließende Entscheidung des Rates über die Art und 
Form der Vermögensermittlung, -bewertung und -ansatz in der Eröffnungsbilanz anzusehen. 
 
Über die Feststellung der Eröffnungsbilanz und über die Entlastung des Bürgermeisters können 
zwei eigenständige Beschlüsse gefasst werden. 
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